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FAHRRADSTRASSEN IN DER LIST  
DIE EDENSTRASSE

Radverkehr fördern!
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Was ist eine Fahrradstraße? 

Eine Fahrradstraße ist den Radfahrenden vorbehalten. Kraft-
fahrzeugverkehr darf dort nur ausnahmsweise fahren, wenn 
ein Zusatzschild dies anzeigt. Die besondere Bedeutung einer 
Fahrradstraße wird durch die Gestaltung unterstützt. 

Welche Regeln gelten?

Radfahrende …

  ... benutzen die Fahrbahn und dürfen nebeneinander fahren. 

  ... haben Vorrang gegenüber dem Kraftfahrzeugverkehr.

  ... dürfen nicht auf den Gehwegen fahren, denn diese sind 
Fußgängern und radfahrenden Kindern bis zehn Jahren vor-
behalten.

Motorisierte Verkehrsteilnehmer … 

 ... müssen jederzeit auf den Radverkehr Rücksicht nehmen.

 ... dürfen nur in den dafür vorgesehenen Bereichen parken. 
Dies ist durch Markierungen und Schilder geregelt.

 ... dürfen Grundstücke anfahren. 

Wichtige Hinweise … 

 In Tempo 30-Zonen gilt grundsätzlich die Vorfahrtsregel 
rechts vor links. Dieser Grundsatz kann in einer Fahrradstraße 
durch eine eindeutige Beschilderung durchbrochen werden. 

 Die Geschwindigkeit ist für alle Verkehrsteilnehmer auf 30 
Stundenkilometer beschränkt. Das Tempo geben die Radfah-
renden vor. Der Kraftfahrzeugverkehr ordnet sich unter.

 Verkehrszeichen kennzeichnen den Beginn und das Ende ei-
ner Fahrradstraße. Zusatzschilder können die Fahrradstraße 
für weitere Fahrzeugarten freigeben:

Beginn der 
Fahrradstraße

Kfz-Verkehr kann                                                    
zugelassen werden

Ende der 
Fahrradstraße

Radverkehr fördern! 

Die Stadt Hannover fördert den Radverkehr. Das Leit-
bild Radverkehr unterstreicht dieses Engagement. Das 
Leitbild fordert ein zusammenhängendes Netz für Rad-
fahrende. Dieses soll – neben Radwegen an der Stra-
ße – verstärkt aus Radfahrstreifen, Schutzstreifen und 
Fahrradstraßen bestehen. Die Erfahrungen der vergan-
genen Jahre in vielen deutschen Städten bestätigen die 
Bedeutung von Fahrradstraßen als ein wichtiges Ele-
ment. Deswegen hat der Gesetzgeber Fahrradstraßen 
in die Straßenverkehrsordnung (StVO) aufgenommen.
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Alte Döhrener Straße

Fahrradstraßen im Stadtgebiet:

Alte Döhrener Straße, Brehmstraße, Edenstraße,
Große Barlinge, Kleefelder Straße, Lange Laube, 
Liepmannstraße-Noltestraße, Menschingstraße, 
Pfarrlandstraße, Stammestraße, Stolzestraße 

Eine Fahrradstraße ist den Radfahrenden vorbehalten. Kraft-
fahrzeugverkehr darf dort nur ausnahmsweise fahren, wenn 
ein Zusatzschild dies anzeigt. Die besondere Bedeutung einer 

 ... benutzen die Fahrbahn und dürfen nebeneinander fahren.

  ... dürfen nicht auf den Gehwegen fahren, denn diese sind 
Fußgängern und radfahrenden Kindern bis zehn Jahren vor-

 ... müssen jederzeit auf den Radverkehr Rücksicht nehmen.

 ... dürfen nur in den dafür vorgesehenen Bereichen parken. 

 In Tempo 30-Zonen gilt grundsätzlich die Vorfahrtsregel 
rechts vor links. Dieser Grundsatz kann in einer Fahrradstraße 
durch eine eindeutige Beschilderung durchbrochen werden. 

 Die Geschwindigkeit ist für alle Verkehrsteilnehmer auf 30 
Stundenkilometer beschränkt. Das Tempo geben die Radfah-

 Verkehrszeichen kennzeichnen den Beginn und das Ende ei-
ner Fahrradstraße. Zusatzschilder können die Fahrradstraße 
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zugelassen werden
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Die EdenstraßeWas ist eine Fahrradstraße? 

Eine Fahrradstraße ist den Radfahrenden vorbehalten. Kraft-
fahrzeugverkehr darf dort nur ausnahmsweise fahren, wenn 
ein Zusatzschild dies anzeigt. Die besondere Bedeutung einer 
Fahrradstraße wird durch die Gestaltung unterstützt. 

Welche Regeln gelten?

Radfahrende …

  ... benutzen die Fahrbahn und dürfen nebeneinander fahren. 

  ... haben Vorrang gegenüber dem Kraftfahrzeugverkehr.

  ... dürfen nicht auf den Gehwegen fahren, denn diese sind 
Fußgängern und radfahrenden Kindern bis zehn Jahren vor-
behalten.

Motorisierte Verkehrsteilnehmer … 

 ... müssen jederzeit auf den Radverkehr Rücksicht nehmen.

 ... dürfen nur in den dafür vorgesehenen Bereichen parken. 
Dies ist durch Markierungen und Schilder geregelt.

 ... dürfen Grundstücke anfahren. 

Wichtige Hinweise … 

 In Tempo 30-Zonen gilt grundsätzlich die Vorfahrtsregel 
rechts vor links. Dieser Grundsatz kann in einer Fahrradstraße 
durch eine eindeutige Beschilderung durchbrochen werden. 

 Die Geschwindigkeit ist für alle Verkehrsteilnehmer auf 30 
Stundenkilometer beschränkt. Das Tempo geben die Radfah-
renden vor. Der Kraftfahrzeugverkehr ordnet sich unter.

 Verkehrszeichen kennzeichnen den Beginn und das Ende ei-
ner Fahrradstraße. Zusatzschilder können die Fahrradstraße 
für weitere Fahrzeugarten freigeben:

Die Fahrradstraße schließt eine Lücke in Han-
novers fl ächendeckendem Radverkehrsnetz. 
Dieses gesamtstädtische Netz besteht – wie 
auch das Straßennetz – aus Haupt- und Ne-
benstrecken. Es setzt sich aus verschiedenen 
Bestandteilen zusammen: Der größte Teil sind 
Radwege, die entlang von Straßen oder im 
Grünen verlaufen. Hinzu kommen verkehrs-
arme Verbindungen in Tempo 30-Zonen und 
Verkehrsberuhigten Bereichen sowie Fahrrad-
straßen und Einbahnstraßen mit Freigabe ent-
gegen der Fahrtrichtung.

Die Edenstraße … 

... im Stadtteil List ist auf der gesamten Länge 
von rund 560 Metern zwischen Ferdinand-Wall-
brecht-Straße und Lützerodestraße als Fahr-
radstraße ausgewiesen. Sie ist den Radfahren-
den vorbehalten. Der Kraftfahrzeugverkehr ist 
zugelassen, muss sich aber dem Fahrverhalten 
des Radverkehrs anpassen. Es gilt die Vor-
fahrtsregel rechts vor links. 

Die Fahrradstraße verläuft parallel zur Fußgän-
gerzone der Lister Meile. Radfahrende können 
die Fußgängerzone über die Edenstraße be-
quem umfahren.
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Kfz-Verkehr kann                                                    
zugelassen werden

Ende der 
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fahrtsregel rechts vor links. 

Die Fahrradstraße verläuft parallel zur Fußgän-
gerzone der Lister Meile. Radfahrende können 
die Fußgängerzone über die Edenstraße be-
quem umfahren.
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Eine Fahrradstraße ist den Radfahrenden vorbehalten. Kraft-
fahrzeugverkehr darf dort nur ausnahmsweise fahren, wenn 
ein Zusatzschild dies anzeigt. Die besondere Bedeutung einer 

 ... benutzen die Fahrbahn und dürfen nebeneinander fahren.

  ... dürfen nicht auf den Gehwegen fahren, denn diese sind 
Fußgängern und radfahrenden Kindern bis zehn Jahren vor-

 ... müssen jederzeit auf den Radverkehr Rücksicht nehmen.

 ... dürfen nur in den dafür vorgesehenen Bereichen parken. 

 In Tempo 30-Zonen gilt grundsätzlich die Vorfahrtsregel 
rechts vor links. Dieser Grundsatz kann in einer Fahrradstraße 
durch eine eindeutige Beschilderung durchbrochen werden. 

 Die Geschwindigkeit ist für alle Verkehrsteilnehmer auf 30 
Stundenkilometer beschränkt. Das Tempo geben die Radfah-

 Verkehrszeichen kennzeichnen den Beginn und das Ende ei-
ner Fahrradstraße. Zusatzschilder können die Fahrradstraße 

Kfz-Verkehr kann                                                    
zugelassen werden

... im Stadtteil List ist auf der gesamten Länge 
von rund 560 Metern zwischen Ferdinand-Wall-
brecht-Straße und Lützerodestraße als Fahr-
radstraße ausgewiesen. Sie ist den Radfahren-
den vorbehalten. Der Kraftfahrzeugverkehr ist 
zugelassen, muss sich aber dem Fahrverhalten 
des Radverkehrs anpassen. Es gilt die Vor-

Die Fahrradstraße verläuft parallel zur Fußgän-
gerzone der Lister Meile. Radfahrende können 
die Fußgängerzone über die Edenstraße be-
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